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!(#*
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!(#*
#*

#*

!(#*

#*
!(

#*!(

#*

TXFFH

TXFFH

TXFFH

TXFFH

!(

7334-0087-001

7334-1004-009

7334-1015-001

7334-1009-006

7334-1021-001

7334-1014-005

7334-0075-001

7334-1016-003

7334-1001-003

7334-1004-010

7334-1001-002

7334-1009-003

7334-1007-001

7334-1010-004

7334-0083-001

7334-1002-002

7334-1013-001

7334-1010-001

7434-0030-001

7334-1014-001

7334-1009-001

7334-1017-002

7334-1016-001

7334-1014-006

7334-1011-002

7334-1017-001

7334-1010-002

7334-1012-001

7334-1016-002

7334-1010-003

7334-1014-003

7334-1017-003

7334-0079-001

7334-1014-004

7334-1015-002

7334-1004-004

7334-1004-005

7334-1005-002

7334-1011-001

7334-1004-007

7334-1004-002

7334-1013-002

7334-1004-001

7334-1008-001

7334-1004-011

7334-0083-002

7334-0082-001

7334-0074-001

7334-1006-002
7334-1011-003

7334-1003-001

7334-1007-002

7334-1007-003

7334-1004-006

7334-1005-001

7434-1026-004

7334-1004-008

7334-1008-004

7334-1014-002

7334-1004-012

7334-1004-003

7434-0031-001

7334-1008-003

7334-0079-002

7334-1008-002

7334-1009-004

7334-1009-008

7434-0031-002

7334-1009-007

7334-1015-003

7334-1009-002

7334-1009-005

7334-1006-001
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4141

92

41

421

91

41

41

421

421

41

421

41

41

421

421
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41

91
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421

41
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FW

41

421
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41

41
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41

91

421
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421

41

91

91

72

41

72

421
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41

423

GE1

91

421

41

91
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421

41

91
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421

71

91
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41

91

92

421

72

423

421

91

421

WA

25

421
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45

72

74

45

41
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91

72
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41

71

22
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421

41
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WA

45
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74

45
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71
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45
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923
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91
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45

91
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41
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45
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922
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45
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45
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 53.212
B
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n
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B
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 1+920

S
tr.- km

 56.799

E
n

d
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llau
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B

au
 - km

 3+720

S
tr.- km

 57.379

E
n

d
e d
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P
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feststel lu

n
g

B
au

 - km
 4+300

Englmannszell

Oberkreut

Weichenried

Angleichung an Bestand

B 300 nach Geisenfeld
B 300 nach Geisenfeld

GVS Weichenried - Pörnbach

GVS nach Weichenried

2+
200 2+

300

2+
400

2+
500

2+
600

2+
700

2+
800 2+

900

3+000

3+100

1+
600.000

1+
700.000

1+
800.000

1+
900.000

2+
000.000

2+100.000

3+
200.000 3+

300.000

3+
400.000

3+
500.000

3+600.000

3+
700.000

3+
800.000

3+
900.000

4+
000.000

4+
100.000

4+
200.000

1+
600.000

1+
900.000

2+
000.000

2+100.000

3+
300.000

3+
400.000

3+
500.000

3+
800.000

3+
900.000

4+
000.000

4+
100.000

4+
200.000

9160

6430

6430

6430

3260

*91EO

*91EO
3260

*91EO

*91EO

6430
*91EO

1037

*91EO3260

*91EO

3260

*91EO

*91EO

*91EO

3260

1037

3260

*91EO

*91EO

*91EO

*91EO

*91EO

*91EO

*91EO

3260

3260

6510

6510
6430

6430

6430

6430

6430

6430
6430

9160

6430

6430

6430

9160

9160

9160

9160

9160

9160

1337

1337

1337

1337

1337

1337

Oberkreut

Unterkreut

Weichenried

Englmannszell

1037
1037

1037

1037

1037

1037

1037

1037

1337

1337

1337

GVS n
ac

h 
Sch

waig

Kläranlage

1337

1337

1337

1337

1337

1337

1337

1337

1337

1337

1337

B3.4

B5.1
B5.4

B5.1

B5.4

B1.2B1.1

B5.3

B6.2

B7.2B7.1

B1.1

B3.1
B3.3

B3.3
B3.1 B3.2

B3.3B3.1

B6.1

B5.2

B2.2

B4.2
B4.1

B4.1 B4.2

B1.2B1.1

B2.2

B2.1
B4.2

B4.1

VPI

VPI

VPI

VPI

VKS

VKS VHS

VHS

VHS

VHS

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

VEV

LOC

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

VPI

VPI

VHS
VEV

VEV

PCPY

LOC

LOC

SBI

SBI

LOC

LOC

LOC

LOCLOC

LOC

LOC

SBI

SBI

SBI
SBI

SBI

SBI

SBI

Bestand Realnutzung

Privates Grün

 Quelle/Quellbereich, naturfern und verbaut

 Graben, ständig wasserführend

Altarm

Dorfweiher,  Fischteich (intensiv genutzt); Klärteich, Klärbecken

Acker

Grünland, artenarm, intensiv genutzt

Kraut-, Gras- und Staudenfluren, artenarm; Nitrophile Hochstaudenflur

 Baum-, Gehölzgruppe

Strauch-Baumhecke <10 Jahre; Gehölzverjüngung, Initialgebüsch

Gehölzkulturen

Laubholz-Aufforstung/Naturverjüngung, krautdominiert; 

Nadelholzforst; Mischholzforst, Mischwald

Vorwälder, Pionierwälder

Ver- und Entsorgungsflächen

Wohnbaunutzung (§ 2, 3, 4 BauNVO);  Einzelgebäude und - anwesen (Wohnnutzung)

Gewerbliche/ industrielle Nutzung (§ 8, 9 BauNVO)

Land-/ Hauptstraße

Wirtschaftsweg, wassergebunden befestigt;

Grünweg, Wiesenweg, Grasweg

511 Offene Fläche, Rohboden

Schuttflur

Grünland (wechsel-) feuchter und nasser Standorte (mit einzelnen Feuchtezeigern)

939

. Einzelbaum (Laubbaum)

21

22

24

25

41

421

45

64

61

65

71

71

74

83

91

914

92

922

923

513

423

22

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele

B.1.1 Beeinträchtigungsnummer

Beschreibung der Beeinträchtigungen

#*B1.1

")B1.1

Art der Beeinträchtigung

!( Baubedingte Beeinträchtigung

Anlagebedingte Beeinträchtigung

Betriebsbedingte Beeinträchtigung

B1.1

Beeinträchtigung von Lebensräumen und seiner charakteristischen 
Arten durch Immissionen (innnerhalb des Natura 2000-Gebietes)

Verlust von Lebensräumen durch Flächeninanspruchnahme (innnerhalb 
des Natura 2000-Gebietes)

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

Sonstige gebietsbezogene Informationen

Abgrenzung des FFH-Gebietes DE 7433-371.01 Paar
(Feintrassierung in Abstimmung mit HNB bei ROB)

Abgrenzung des FFH-Gebietes DE 7433-371.01 Paar (Grenzverlauf nach LfU)TXFFH

TXFFH

Lebensraumtyp nach Anhang I/ Tierart nach Anhang II  FFH-RL

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch das gepr üfte Vorhaben

B1.2

B1.1

.............. ........ ......... .

B1.3

Beschreibung der Beeinträchtigung

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNG DER ERHALTUNGSZIELE  (KUMULATIV)

ERHEBLICH

NICHT ERHEBLICH

.............. ........ ......... .

Einstufung der Erheblichkeit

Erheblich

Nicht erheblich

´

FESTSTELLUNGSENTWURF

Art der ÄnderungNr. Datum Zeichen

Unterlage/ Blatt-Nr.:

Maßstab: 1:2.500 / 1:500

B 300 Augsburg - Regensburg
Ortsumfahrung Weichenried

Bau-km 0+000 bis 4+300

aufgestellt:

Mandel 
Ltd. Baudirektor
Ingolstadt, den 11.12.2015

FFH-Verträglichkeitsprüfung 
für das Gebiet DE 7433-371 "Paar"

Lebensraumtypen und Arten
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele

19.4 / 2

bearbeitet

geprüft

gezeichnet

PSP Nr.:

PSP Bez.:

Dateiname: pdf-Name

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Ingolstadt

Elbrachtstraße 20
85049 Ingolstadt

Tel.: 0841/9346-0, Fax: 0841/99346-150, E-Mail: poststelle@stbain.bayern.de

N651

AK/IS

Narr

Nov. 2015

AK/ISNov. 2015

Nov. 2015

Nov. 2015

Nov. 2015

Nov. 2015

Fitz

Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr.:

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B300_1510_0,000 bis B300_1510_4,132

Freistaat Bayern

1 2

Bestand Biotoptypen Schutz nach §30 BNatSchG FFH

-§30Fluss, natürlich/ naturnah (strukturreich)FW

GH 6430Feuchte und nasse Hochstaudenflur an Fließgewässern oder Waldsäumen, linear §30
-GG Grosseggenried außerhalb der Verlandung §30
-GN Nasswiese, seggen- oder binsenreich §30
-GR Landröhricht §30
-VH Grossröhricht innerhalb der Verlandung §30

WA *91E0Weichholzauenwald §30
-WB Bruchwald §30
-WG Feuchtgebüsch §30

WN 3150Gewässer-Begleitgehölz, linear §30
-WQ Sumpfwald §30

- 9160Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (grundwasserbeeinflußt)72

- -WH Strauch-Baumhecke, naturnah

- -WO Feldgehölz (<1 ha), naturnah

--WUE Streuobstbestand

-WP Kiefernwald, bodensauer §30

Gebüsche, Hecken, Gehölze, Wälder trockenwarmer Sta ndorte

Gebüsche, Hecken, Gehölze, Wälder feuchter bis nass er Standorte

Offene Trocken- und/oder Magerstandorte

Feuchtgebiete

Gewässer

- -ST Initialvegetation, trocken

-GE1 6510Artenreiche Extensivmähwiese
- -GB magere Grünlandbrache, flächig, artenreich

- -GE Artenreiches Extensivgrünland

Vorübergehender Grunderwerb (geplante vorübergehende Inanspruchnahme
während der Bauzeit)

Zone der neuen mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen
Zone der bestehenden mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen

Überbauung, Versiegelung von Flächen durch die Fahrbahn 
und Straßennebenflächen (Böschungen, Sickermulden etc.)

58 dB(A) tags Isophone (Höhe des Immissionsortes: 10 m)

Effektdistanz 100 m 

Effektdistanz 200 m

Betriebsbedingte Beeinträchtigung von Tierarten"")CD

 

LRT 91E0*  
„Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior“ 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 4) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B4.1 

Baubedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner charakteristischen 
Arten durch temporäre Lärm- und Staubimmissionen, Gefahr von 
Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 

 
B4.2 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner 
charakteristischen Arten durch Schadstoffeinträge, Lärm- und Lichtimmissionen. 
 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulat iv) 

NICHT ERHEBLICH  

  

1032   Bachmuschel (Unio crassus) 
1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

1163   Groppe, Koppe (Cottus gobio) 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 7,8,11) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B7.1 

Baubedingte Beeinträchtigung der Habitate durch temporäre Staubimmissionen, 
Gefahr von Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 
 

 
B7.2 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung der Habitate durch Staubimmissionen, Gefahr 
von Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 
 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulat iv) 

NICHT ERHEBLICH  

 

! !

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

"")

9160

9160

91E0*

71

923

72

92

3260

WH
45

45

413+
200

VEV

Ausschnitt M 1:500

FFH-Vertäglichkeitsprüfung für das Gebiet
DE 7433-371 Paar 

Bestand

 

1037   Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 9) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B5.1 

Baubedingte Beeinträchtigung der Habitate durch temporäre Lärm- und 
Staubimmissionen, Gefahr von Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 
 

 
B5.2 

 

Anlagebedingter Verlust, Fragmentierung und Isolation von Jagdhabitaten durch 
Überbauung und Versiegelung, Fundpunkt der Art außerhalb des 
Schutzgebietes, nicht vom Vorhaben betroffene Jagdhabitate befinden sich 
weiterhin großflächig innerhalb des Schutzgebietes. 

 
B5.3 

Betriebsbedingtes Kollisionsrisiko am Rand eines Jagdhabitates am Rand des 
Schutzgebietes. 
 

 

B5.4 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung der Habitate durch Lärm- und 
Staubimmissionen, Gefahr von Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 
 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulat iv) 

NICHT ERHEBLICH  

 

 

1337   Biber (Castor fiber) 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 6) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B6.1 

Baubedingte Beeinträchtigung der Habitate durch temporäre Lärm- und 
Staubimmissionen, Gefahr von Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 
 

 

B6.2 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung der Habitate durch Lärm- und 
Staubimmissionen, Gefahr von Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 
 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulat iv) 

NICHT ERHEBLICH  

 

Quellennachweis / Plangrundlage

ABSP (Lkr. Pfaffenhofen, digitale Fassung, 2003)
Biotopkartierungsdaten (Artenschutz- und Biotopkartierung) sowie Schutzgebiets-
daten/Ökoflächen aus dem Bayerischen Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur, Stand 2014)
Realnutzung / Biotoptypen (Bestandskartierung Aktualisierung NRT 2014, Kartierschlüssel Stand 2011)
Digitale Orthofotos, Digitale Flurkarte ( c Geobasisdaten der  Bayer. Vermessungsverwaltung, 
Stand 2010, http://geodaten.bayern.de)

Prüfrelevante charakteristische Arten von Lebensrau mtypen
des Anhangs I der FFH-Richtlinie
(Fundort und Kartierungsnachweise)

Vögel

Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis), LRT 9160

Kleinspecht (Dendrocopos minor), LRT *91E0

Eisvogel (Alcedo atthis), LRT 3260

Pflanzen

Pyrenäen-Löffelkraut (Cochlearia pyrenaica), LRT 9160!(PCPY

")VEV

")VHS

")VKS

Pirol (Oriolus oriolus), LRT *91E0")VPI

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie

9160

6510

6430

3260

Süsswasserlebensräume

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Aln-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

Natürliches und naturnahes Grasland

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen
bis alpinen Stufe

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,
sanguisorba officinalis)

Wälder

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder
Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)

*91E0

prioritärer Lebensraumtyp*91E0

Tierarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie
(Fundorte und Kartierungsnachweise)

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)")
1037

Biber (Castor fiber)")
1337

SBI

LOC

Weitere potentielle Vorkommen von Arten gemäß Anhan g II der 
FFH-Richtlinie ohne Fundpunkt oder Kartierungsnachw eis 
(lt. Standarddatenbogen)

Bachmuschel, Gemeine Flußmuschel (Unio crassus)

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)

Koppe, Groppe (Cottus gobio)

Sonstiges

Amtlich kartiertes Biotop mit Nummer7334-0108

Fließrichtung

!%

Grenze des Planungsgebietes

Lärmschutzwand

Gemeindegrenze

Flurgrenzen

bearbeitet

geprüft

gezeichnet

Datum Name

Proj.-Nr.

1. Tektur vom 11.12.2015
Ersetzt Unterlage 12.5 Blatt 2

 

LRT 3260  
„Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 

und des Callitricho-Batrachion“ 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 1,2) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B1.1 

Baubedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner charakteristischen 
Arten durch temporäre Lärm- und Staubimmissionen, Gefahr von 
Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 
 

 
B1.2 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner 
charakteristischen Arten durch Lärm- und Staubimmissionen, Nähr- und 
Schadstoffeintrag. 
 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulat iv) 

NICHT ERHEBLICH  

  

LRT 6430  
„Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe“ 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 3) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B2.1 

Baubedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner charakteristischen 
Arten durch temporäre Lärm- und Staubimmissionen, Gefahr von 
Schadstoffeintrag (Schmier- und Betriebsstoffe). 

 
B2.2 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner 
charakteristischen Arten durch Schadstoffeintrag, Lärm- und Lichtimmissionen 
nordwestlich von Weichenried und nördlich von Oberkreut. 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulat iv) 

NICHT ERHEBLICH  

 

Teilbereich der Zone der mittelbaren Beeinträchtigung, in der aufgrund von Abschirmung 
und Relief keine Beeinträchtigung von Lebensräumen  und seiner charakteristischen Arten 
durch Immissionen zu verzeichnen ist (innnerhalb des Natura 2000-Gebietes)

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

 

 

LRT 9160  
„Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)“ 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 4) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B3.1 

Baubedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner charakteristischen 
Arten durch Lärm- und Staubimmissionen nordwestlich von Weichenried und 
nahe dem bestehenden Parkplatz. 
 

 
B3.2 

Anlagebedingter Verlust durch Überbauung und Versiegelung, kleinflächig im 
Schutzgebiet (ca. 15 m²). 
 

 
B3.3 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner 
charakteristischen Arten durch Schadstoffeinträge. 
 

 
B3.4 

Betriebsbedingte Beeinträchtigung des Lebensraumes und seiner 
charakteristischen Arten durch Lärm- und Lichtimmissionen. 
 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele für das geprüfte Vorhabe n 
(ohne Berücksichtigung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung) 

ERHEBLICH  

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben 

 
CEF1 

Für mögliche Verluste von Bruthöhlen in Baumhöhlen werden vor der Umsetzung 
der Baumaßnahme 15 Nistkästen (Halbhöhlenkästen) in geeigneten Waldflächen 
der Paarleite angebracht. Zudem erfolgt eine langfristige Sicherung von 
Altbäumen / Biotopbäumen.  

Verbleibende Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulativ) 

NICHT ERHEBLICH  

 


